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Saßung
ber fOrttembergífden Gefellfdyaft der Wiffen[dyaften

Rufgabe der Sefellfdyaft

$ 

(1) Yufgabe der Wirttembergifchen Sefellfchaft der Wiffenfchaften ift
es, unter den Lehrkräften der drei Württembergifchen Hochfchulen ben
Sedankenaustaufch der verfchiedenen Forfchungsrichtungen zu vertiefen
und die Cinheit der wiffenfchaftlichen Forfchung zu pflegen.

(2) Yußerdem foll die Gefellfchaft das Verftändnis für Wefen und
Bedeutung wiffenfchaftlicher Forfchung im Sefamtzufammenhang des
Bolfslebens wachhalten, neu wecken und fördern.

$2

Die Sefellfchaft erfüllt ihre Yufgaben durch wiffenfchaftliche Ju:
fammentünfte ibrer Mitglieder, durch Veröffentlichung wiffenfchaftlicher
Sorfchungen, durch Anregung und Unterftüßung wiffenfchaftlicher Urbei-
ten fowie durch Öffentliche wiffenfchaftliche Beranftaltungen im Lans.
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Rechtsform, Sig und Gefchäftsjahr der Gefellfdhaft

$3
(1) Die Gefellfchaft ift eine rechtsfähige Körperfchaft des öffentlichen

Rechts durch Königliche Entfchließung vom 13. Februar 1918, Sie unters
ftebt der Yufficht des Kultminifters.

(2) Der Sig der Gefellfchaft ift Zübingen.
(3) Das Sefchäftsjahr ift das Kalenderjahr.

Mitgliedfchaft
$4

(1) Der Gefellfchaft gehören akademifche Mitglieder und Förderer an.
(2) Utademifches Mitglieb Pann fein jede Perfon, die auf Grund eine?

amtlichen Yuftrags oder einer amtlichen Genehmigung an einer der drei
Württembergifchen Hochfchulen eine dffentliche Lehrtätigkeit ausübt oder
aus$gelibt hat, ein Hochfchulaffiftent zwei Jahre nach vollzogener Ab:
flufprûfung, Mitglieder von wiffen{chaftlichen Inftituten und Une
ftalten, die vom Rat befonders feftgeftellt find.

(3) Förderer Können die (natlrlichen ober juriftifchen) Perfonen fein,
die fich bereit erklärt haben, die Gefellfchaft durch Zuwendung wirt] daft:
licher Mittel zu unterftüßen.

(4) Verfonen von wiffenfchaftlichem Ruf kann der Präfident nach
Anhören des Rats ie MitglieHfchaft befonders verleihen.

$ 5
(1) Die Mitgliedfchaft nach $ 4 wird erworben durch einen Nufnahme-

antrag an die Gefellfchaft, der vom Prafidenten befchieden wird.
(2) Die Mitgliedfchaft erlifcht durch ben Tod; durch Austrittserflérung,

die mit dem Ende des Gefchdftsjahrs wirffam mird; fofort durch virt
(amen Yusfchluß unb, fomeit die Mitgliedfchaft nicht ausdrücklich mit
Genehmigung des Präfidenten aufrecht erhalten wird, durch Uusfcheiden
aus Dem Verband der WMürttembergifchen Hochfchulen.
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$5$

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich für ordentliche Profefforen
und planmäßige außerordentliche Profefforen 10 RM., die Privathozen-
ten und Affiftenten 5 RM.

(2) Die Förderer entrichten entweder einen einmaligen Beitrag von
mindeftens 1000 RM, oder ein Eintrittsgeld von mindeftens 100 RM.
und einen Jahresbeitrag von mindeftens 100 RM,

(3) Die Beiträge der Mitglieder und Förderer fónnen durch den Préfi-
denten mit Zuftimmung des Rats geändert werden.

Gliederung

$7
Zur Erfüllung ihrer Yufgaben gliedert fich die Gefellfdhaft in eine

geifteswiffenfchaftliche und eine naturwiffenfchaftliche Abteilung.

Organe der Gefellfdyaft

$8

(1) Die Organe der Gefell{dhaft find
das Préfidium (§§ 9, 10),
bie Leitung der Ubteilungen (§§ 11, 12),
die Beiräte der Ubteilungen (§§ 13, 14),
bie 9Bermaltung ($$ 15, 16),
per Rat (§§ 17, 18),
die Mitgliederverfammiung (§ 19).

(2) Die Mitglieder fónnen zugleich mehreren Organen angehören.
(3) Ein Beauftragter des Kultminifters ift su den Sigungen des Rats

und der Mitgliederverfammlung einzuladen,



Präfidium
WS $9

(1) Das Präfidium der Gefellfchaft befteht aus dem Präfidenten, dem
Vizepräfidenten und dem Sekretär,

(2) Das Präfidium wird alle drei Jahre vom Rat gewählt. Die Wahl
des Präfidenten bedarf der Beftätigung durch den Sultminifter.

$ 10

(1) Der Präfident leitet die Gefellfchaft und vertritt fie nach außen. Er
ift für ihren Stand und für die Erfüllung ihrer Yufgaben verantwortlich.

(2) Das Präfidium bereitet ingbefondere für das Sommerfemefter
die Jahresverfammiung vor und forgt dafür, daß bei diefer ein ôffent-

licher Vortrag im Sinn des $ Ubf.2gehaltenwird.
(3) Vuferdem läßt es durch die Leitung einer der beiden Ubteilungen
in jedem Winterfemefter eine allgemeine wiffenfchaftliche Sujammen:
Funft der SGefellfchaft vorbereiten und durchführen.
(4) Das Prafidium forgt gemeinfam mit den Leitern der Ubteilungen
für die UbHaltung dffentlicher wiffenfchaftlicher Beranftaltungen im Land.

Zeitung der Abteilungen
$1

(1) Die geifteswiffenfhaftliche und die naturwiffenfhaftliche Ubteilung
werden je von einem Obmann, einem Obmann-Stellvertreter und einem
Oefretár geleitet.

2) Der Obmann und fein Stellvertreter werden auf Borfchlag des
Rats vom Präfidenten auf drei Jahre ernannt.

3) Die Gefchâfte des Sefretärs beforgt einer der Ubteilungsfebretdre.

§ 12

(1) Die Zeitung ber 9Ibteifungen bat die wiffenfchaftlichen Zufammen:
Fünfte der Mitglieder vorzubereiten und durchzuführen. In jedem Se:
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mefter finbet mínbeftens eine Sigung jeder Wbteilung ftatt. Bon ihr
find fämtliche Mitglieder zu benachrichtigen. Tagungsort ift in der Regel
für die geifteswiffenfchaftliche Woteilung Tübingen, für die naturwiffen:
fchaftliche abmechfelnd Tübingen und Stuttgart.

(2) Borfchläge sur eigenen BVerdffentlichung oder zur Unterftüßung
wiffenfchaftlicher Urbeiten durch die Gefell{chaft {ind durch die Leitung
ber Ubteilungen su bearbeiten. Diefe überwacht auch befchloffene Druck:
legungen und die Verwendung der von der SGefellfchaft gewährten
Unterftétungen.

Beiräte der Abteilungen

$ 13

(1) Die Beiräte der Ubteilungen beftehen aus einem Obmann und
je fechs Mitgliedern. Eins bavon beftimmt der Obmann zu feinem Stell:
vertreter.

(2) Der Obmann wird auf BVor{dlag des Rats vom Präfidenten
ernannt, ,

(3) Die Mitglieder werden vom Obmann mit Zuftimmung des Präfi-
denten auf drei Jahre berufen, Jedes Jahr fcheidet ein Drittel aus.

$ 14

Die Beiräte haben die Yufgabe, wiffenfchaftliche Arbeiten, die durch
die SGefellfchaft veröffentlicht ober unterftüßt werden follen, zu begut-
achten.

Verwaltung
$ 15

(1) Die Verwaltung bilden ein Obmann, ein Stellvertreter und ein
Sekretär.

(2) Der Obmann und fein Stellvertreter werden vom Prafidenten aus
dem Kreis der Förderer auf deren Vorfchlag ernannt.

(3) Der Obmann beftellt den Sekretär,
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$ 16
(1) Der Verwaltung liegt die Fürforge für das Vermögen, die Cin-

Fünfte und Ausgaben der Gefellfchaft ob. Sie ftellt insbefondere den
Haushaltsplan auf unb legt nach Abfchluß des Sefchäftsjahrs einen
Rechenfhaftsbericht vor.

(2) Die Anträge auf Unterftüßung wiffenfchaftlicher Arbeiten {ind vor
der Beratung im Rat von der Verwaltung zu begutachten,

Rat

$ 17

(1) Der Rat der Gefellfchaft bat für ein planmégiges 3ufammen-
mirfen aller Organe au {orgen.

(2) Gr befteht aus bem Prâfidium, den Obménnern der Ubteilungen
und der Beiräte fowie dem Obmann der Verwaltung und feinem Stell
pertreter,

(3) Der Prafident beruft und leitet den Rat. Nach Beratung im Rat
trifft er die erforderlichen Verfügungen. Zu einer finanziellen Maßnahme
ift die Zuftimmung des Dbmanns der Verwaltung notwendig.

$ 18
Der Stat berät über

1, Meinungsverfchiedenheiten zwifchen Präfidium unb 9Ibteifungen über
geplante wiffen|haftliche Beranftaltungen;

2, Meinungsverfchiedenheiten zwifchen Präfidium, BVerwaltung und Abs
teilungen über die Unterftüßung von Beröffentlichungen;

3. den Haushaltsplan und den Nechenfchaftsbericht fowie über Unträge
des BVerwaltungsrats zur Vermögensverwaltung der SGefellfchaft;

4. außergewöhnliche Beranftaltungen der Gefellfchaft im Rahmen ihrer
Yufgaben;

5. den Nusfchluß eines Mitglieds oder Fôrderers aus der Gefell{haft;
6. fonftige Unträge, die vom Präfidenten oder den Mitgliedern geftellt

werden und grundféblidhe Angelegenbeiten der Gefellfchaft betreffen
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Mitgliederverfammlung
$ 19

(1) Alljährlich beruft der Präfident eine Mitgliederverfammlung ein.
(2) Der Mitgliederverfammlung ift ein Yrbeits: und Gefchäftsbericht

vorzulegen, Sie Fann dazu Stellung nehmen fowie Anregungen für die
Ausgeftaltung der SGefellfchaftstätigkeit dem Praäfidium geben.

Sagungsänderungen
$ 20

Die Saßung kann nur mit Zuffimmung von zwei Dritteln der Mit-
glieder des Rats geändert werden. Die Änderung bedarf der Geneh-
migung des Kultminifters.

Übergangsbeftimmungen
$ 21

Die erftmalige SSeffelfung ber Organe der Gefellfhaft gefchieht durch
den feitherigen erweiterten Borftand, dem durch die Mitgliederverfamms
Tung vom 29. Suni 1933 die Bollmadht yur Borbereitung der Neuordung
gegeben war, im Benehmen mit den Nektoren der drei Hochfchulen und
dem Kultminifter.
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Stuttgart, den 21. Jamuar 1916,

Nitgl ted
- = Jine oo Man. an i tdii

‚Nachdem heute von À

in der enfe4—3l1^^bhen Behl ved
ich c^", ^^e Ahnen zu ü*-senf

der Abteilung Stuttgart
zur Fürderung der Wissenschaften.

hingen‘ die Verfaseung der Gesellschaft

Emmalaren c'nc^c^agea 159, gestatte
1 und die Sstsung der Abteilung Stutt-

gart r+*$. dem Parken b-4gnfüf“ c, dass em 10. de. is. fur de nache-

tea 8 Jo^re mwshlt wrden sigh:

ele Obmann der Abteilung der P ^oraeiehnete,
" dessen Stellvertreter Pro*-"sor Dr: v. Eammer,

und für die 6 Unterasbteilungen

Sum Vorsitzenden zum Stellvertreter

Architektur P ^.Dr.Jag.Pieohter, Oberbaurat Pref.
- Gebhardt,

C"4AneenieurweSeto ooo 07 Dr .v. Hammer; ** (Pre Do Ing. Mörsch,

ieschineninzent earvesen
Anschlieselich der lek-
rotechnik ps v Upnterzeiohnete, ". Yessenneyer,

Chemie f f Dr. ' Küster, " Dr.Orube,

‚Mathematik und Netur-
(wissenschaften * Mehmke,

! reor.

ES
3 Dr.FPonfstuek,

Allgemein bildende Fächer ®. Dr.v ‚Westenholg.

Ja Bosg auf die Ze*\ung des’ jährlichen Mitgliedsbeitrags

dz Verfassung aylmrksem vu machen.erlaube ich mir, auf $ 3 Abe. '

Schatzmeister der Gesellschaft ist Herr Dr. Paul 3 1e DeOk%” da

Tübingen,
Verse iohnis der M4^

zu übersenden, nachdem diejent‘

[.]"ieder der Abteilung beabsichtige ich

73 Angehörigen des Loh;Lorpers der Pech-

nischen Hochschule, Stuttgart, die sich noch nicht sum Bintritt ge-
meldet haben, nochrmls pum Zh. tt etur~*aden worden &amp;- ^n werden.

Der Obmann

8. Sach «
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